
 

                                       

Soll durch ein „Interessenbekundungsverfahren“ bereits 

der bestgeeignete Bewerber ermittelt werden, handelt es 

sich um das eigentliche Auswahlverfahren (OVG 

Hamburg, 19.07.2023, 4 Bs 157/22). 

 

Die falsche Bezeichnung dieses vorgeschalteten 

Verwaltungsvorgangs ist unschädlich. 

 

Dient das Auswahlverfahren einer Maßnahme der Jugendhilfe, 

sind Träger der freien Jugendhilfe gegenüber der öffentlichen 

Jugendhilfe vorrangig zu berücksichtigen. Verstößt die 

Kommune gegen dieses Subsidiaritätsgebot ergibt sich daraus 

ein Abwehrrecht für den freien Träger. 

 

Eine gGmbH ist ein solcher Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe, wenn die Kommune alleinige Gesellschafterin ist 

und den Aufsichtsrat überwiegend bestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Volltext:  

 

https://www.heuking.de/fileadmin/DATA/Dokumente/Ak-
tuelles/OVG_Hamburg_19.07.2023_4_Bs_157-
22_1407.pdf  

Jugendhilfe-Maßnahme:  

Interessenbekundung oder  

Vergabeverfahren?  

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informa-
tionen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und 
Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine 
den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende in-
dividuelle Beratung nicht ersetzen. 
 

Vergabe Aktuell  

 
 
 
 
 
04.10.2023  

Bezeichnung unerheblich 

 

Abwehrrecht wegen Vorrangs der 

freien Jugendhilfe 

 

gGmbH der Kommune ist Träger der  

öffentlichen Jugendhilfe 

 

https://www.heuking.de/fileadmin/DATA/Dokumente/Aktuelles/OVG_Hamburg_19.07.2023_4_Bs_157-22_1407.pdf
https://www.heuking.de/fileadmin/DATA/Dokumente/Aktuelles/OVG_Hamburg_19.07.2023_4_Bs_157-22_1407.pdf
https://www.heuking.de/fileadmin/DATA/Dokumente/Aktuelles/OVG_Hamburg_19.07.2023_4_Bs_157-22_1407.pdf


 

                                     

  

 

 

 

 

 

Deutscher Vergaberechtstag (Handelsblatt/Eurofo-

rum), 10.10.2023  

 

 

Tagung der Bayer-Stiftung für deutsches und inter-

nationales Arbeits- und Wirtschaftsrecht, 26.10.2023 

 

 

Beihilferecht, 08.11.2023 

 

 

Vergaberecht und Fördermittel, 24.11.2023 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Das Team „Öffentlicher Sektor und 

Vergabe“ von 

 

wurde 2022/2023 von nationalen und 

internationalen Anwaltsrankings zu 

den besten Beratern gezählt und aus-

gezeichnet. 

 

Unsere Vorträge                                    

Unsere Auszeichnungen     Unser Team 


